
 
  

 

freenetPhone Business  

Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGB) 
freenetPhone Business über die  

01019 Telefondienste GmbH 
Hamburger Chaussee 2-4 
24114 Kiel 

 (nachfolgend "01019") 
 
Achtung! Wichtiger Hinweis: Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten wich-
tige Informationen zur Einwilligung des Kunden in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten (Ziffer 12). 
Die 01019 Telefondienste GmbH (nachstehend 01019 genannt) stellt Festnetztelefondienstleistungen aufgrund der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zur Verfügung. Die AGB werden Bestandteil eines jeden Vertrags mit der Firma 01019 über 
die Teilnahme am Festnetzdienst. Abweichende AGB des Kunden gelten nicht. 

1. ALLGEMEINES 
1.1  Die 01019 stellt für den Kunden innerhalb und außerhalb 
des Ortsnetzes Festnetztelefondienstleistungen insbesondere im 
Bereich Sprachkommunikation zur Verfügung. 
1.2   Die Nutzung der von der 01019 angebotenen Dienstleistun-
gen kann entweder im Pre-Selection-Verfahren oder im Call-by-
Call-Verfahren erfolgen. Zum Call-by-Call-Verfahren gehört auch 
das Closed-Call-by-Call-Verfahren mit vorheriger Anmeldung des 
Nutzers bei der 01019.   
1.2.1 Im Pre-Selection-Verfahren wird der Telefonanschluss des 
Kunden dauerhaft für alle Verbindungen auf die 01019 voreinge-
stellt. Die automatische Verbindungsführung aller Verbindungen 
(Pre-Selection) kann technisch erst erfolgen, nachdem der Tele-
fonanschlussnetzbetreiber in seiner Ortsvermittlungsstelle eine 
entsprechende Schaltung veranlasst hat. Der Kunde nimmt dies 
zur Kenntnis und hält die 01019 bzw. die Telefongesellschaft von 
allen Ansprüchen frei, die aus einer nicht von 01019 zu vertre-
tenden Verzögerung oder Terminveränderung bei der Durchfüh-
rung des Pre-Selection Auftrages entstehen. Sofern ein Pre-
Selection-Kunde eine dauerhafte Voreinstellung auf die 01019 
mit dieser vereinbart und für einen ununterbrochenen Zeitraum 
von drei Monaten nicht über die vereinbarte Voreinstellung tele-
foniert,  kann  01019 die zukünftigen Gespräche über die 01019 
zum jeweils geltenden Call-by-Call Tarif abrechnen. 
1.2.2 In den Call-by-Call-Verfahren erfolgt die Dienstleistung der 
01019 mit Anwahl der Netzvorwahl der 01019 durch den Kunden. 
Für die Teilnahme am Closed-Call-by-Call-Verfahren ist die 
Anmeldung und Freischaltung des Kunden bei der 01019 erfor-
derlich. Erst mit Anmeldung kann der Kunde auf den vereinbarten 
Tarif freigeschaltet werden. Bis zur Freischaltung erfolgt die 
Abrechnung zum Standard Call-by-Call Tarif der 01019.  
1.3 Für die Call-by-Call-Verbindungen gelten die jeweils tagesak-
tuellen Tarife der 01019. Der aktuelle Call-by-Call Tarif ist im 
Internet unter http://www.01019.net einsehbar; der Tarif für Clo-
sed-Call-by-Call unter http://www.freenet-business.de. Der Kunde 
verpflichtet sich, sich regelmäßig über die aktuellen Tarife zu 
informieren. 
1.4 Im Pre-Selection-Verfahren werden Änderungen dieser 
Bedingungen oder Preisänderungen sowie Änderungen im Leis-
tungsumfang dem Kunden schriftlich mitgeteilt. Die Änderungen 
gelten als genehmigt, wenn der Kunde ihnen nicht schriftlich 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang widerspricht. Die 01019 
wird auf diese Folge im Mitteilungsschreiben besonders hinwei-
sen. 
1.5 Für die Call-by-Call–Verfahren werden die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Amtsblatt der Regulierungsbehörde 
für Telekommunikation und Post veröffentlicht. Sie finden jeweils 
durch Inanspruchnahme bzw. Erbringung der Dienstleistung 
Anwendung, gemäß § 305 Nr. 2b BGB. Gleichzeitig sind sie im  
Internet unter http://www.freenet-business.de einsehbar.  
2. VERTRAGSABSCHLUSS 
2.1  In den  Call-by-Call-Verfahren kommt mit Zustandekommen 
der gewählten Verbindung auch das Vertragsverhältnis zustande. 
Dies gilt auch für das Closed-Call-by-Call-Verfahren. Für die 
Freischaltung zu den freenetPhone Business Tarifen ist ein 
zusätzlicher Antrag des Kunden bei der 01019 erforderlich.  Die 
Annahme des Antrags erfolgt durch die Freischaltung des Kun-
den für den vereinbarten Tarif. Der Kunde nimmt dies zur Kennt-

nis und hält die 01019 von allen Ansprüchen frei, die aus einer 
nicht von 01019 zu vertretenden Verzögerung der Freischaltung 
entstehen.   
2.2  Im Pre-Selection-Verfahren kommt der Vertrag durch einen 
mündlichen oder schriftlichen Antrag des Kunden und die An-
nahme durch 01019 zustande. Die Annahme durch 01019 erfolgt 
durch schriftliche Erklärung, spätestens mit Erbringung der 
Dienstleistungen.  
2.3 01019 behält sich die Annahme des Antrags vor; alle Ange-
bote von 01019 sind freibleibend. Der Kunde ist für eine Frist von 
vier (4) Wochen an seinen Antrag gebunden. 
2.4 Zur Annahme des Antrages des Kunden zur Teilnahme am 
Festnetzdienst behält sich 01019 ferner vor, 
a) im Rahmen einer Bonitätsprüfung bei der für den Wohnsitz 
des Kunden zuständigen SCHUFA-Gesellschaft (Schutzgemein-
schaft für allgemeine Kreditsicherung) bzw. einer sonstigen 
Wirtschaftsauskunftei oder einem angegebenen Kreditinstitut 
gemäß Ziffer 13 Auskünfte einzuholen und die Annahme des 
Antrages davon abhängig zu machen; 
b) die Annahme des Antrages abzulehnen, wenn der Antragstel-
ler mit den Verpflichtungen aus anderen bestehenden oder frühe-
ren Kundenverhältnissen mit der Firma 01019 oder einem mit ihr 
verbundenen Unternehmen (der Unternehmensgruppe) im Rück-
stand ist oder unrichtige Angaben macht, die für die Beurteilung 
seiner Kreditwürdigkeit von Bedeutung sind; 
c) die vertraglichen Leistungen von einer durch den Kunden zu 
erbringenden angemessenen Sicherheitsleistung gem. § 11 TKV  
abhängig zu machen; 
d) den Vertragsabschluss ganz oder teilweise aus wichtigem 
Grund zu verweigern. 
3. DIENSTLEISTUNG UND RECHTE VON 01019 
3.1 Angebote und Leistungen von 01019 stehen unter dem 
Vorbehalt technischer und betrieblicher Realisierbarkeit. 
3.2 Mögliche Verbindungsarten sind Telefonate, Faxe und Da-
tenübertragungen. Die Telefongesellschaft bedient sich zur Her-
stellung der Verbindungen der Kommunikationsnetze anderer 
Netzbetreiber. Die Verpflichtung von 01019 zur Leistungserbrin-
gung wird beschränkt durch die Verfügbarkeit von Vorleistungen, 
insbesondere der Übertragungswege der an der jeweiligen Ver-
bindung beteiligten Netzbetreiber. 
3.3 Werden bei der Installation oder Erweiterung von Kundenan-
schlüssen oder für sonstige Leistungen Übertragungswege oder 
Hardware- bzw. Software-Erweiterungen Dritter benötigt, gelten 
diese als Vorleistungen. Die Verpflichtung zur Bereitstellung 
neuer Kundenanschlüsse gilt vorbehaltlich richtiger und rechtzei-
tiger Selbstbelieferung dieser Vorleistungen. 
3.4 Die 01019 behält sich das Recht zur zeitweiligen Beschrän-
kung der Festnetzleistungen bei Kapazitätsengpässen in den 
Betreibernetzen, bei Störungen wegen technischer Änderungen 
an den Anlagen der Betreiber, z.B. Verbesserung des Netzes, 
Änderungen der Standorte der Anlagen, Anbindungen an das 
öffentliche Leitungsnetz, Betriebsstörungen, Energieversor-
gungsschwierigkeiten oder wegen sonstiger Maßnahmen (z.B. 
Wartungsarbeiten, Reparaturen etc.), die für einen ordnungsge-
mäßen oder verbesserten Betrieb des Festnetzdienstes erforder-
lich sind, vor. Störungen der Übertragungsqualität sind nicht 
auszuschließen. Zeitweilige Unterbrechung und Beschränkung 
können sich ebenfalls auch aus Gründen höherer Gewalt, ein-



 

 

schließlich Streiks und Aussperrungen, ergeben. Schadenser-
satzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, vorbehaltlich 
verweisen wir auf Punkt 11 dieser AGB. 
3.5 Die 01019 behält sich vor, unter Berücksichtigung der Inte-
ressen des Kunden, einzelne Zielrufnummern, Zielrufnummern-
gruppen oder Länderkennzahlen zu sperren. Auf Anfrage des 
Kunden erteilt die 01019 Auskunft, welche Nummern hierunter 
fallen. 
3.6 Fristen und Termine seitens 01019 sind nur bei schriftlicher 
Bestätigung verbindlich. 
3.7 Die vereinbarten Bereitstellungstermine und Verfügbarkeiten 
gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Erfüllung aller 
relevanten Pflichten des Kunden. 
3.8 Verzögerungen bei erstmaliger Umschaltung gehen nicht zu 
Lasten von 01019. Schadensersatzansprüche seitens des Kun-
den gegenüber der 01019 sind ausgeschlossen, soweit 01019 
nicht nach Ziffer 11 haftet. 
3.9 01019 ist berechtigt, die Leistungen zu unterbrechen, in der 
Dauer zu beschränken oder die Leistungen zeitweise, teilweise 
oder ganz einzustellen, soweit dies aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit, der Sicherheit des Netzbetriebes, der Aufrechterhal-
tung der Netzintegrität, der Interoperabilität der Dienste, des 
Datenschutzes oder auf Grund betriebsbedingter oder technisch 
notwendiger Arbeiten erforderlich ist. 
3.10 Die 01019 wird jede Leistungsunterbrechung des Netzbe-
triebes unverzüglich beheben. 
3.11 Soweit 01019 Dienste und Leistungen unentgeltlich erbringt, 
können diese jederzeit und ohne Vorankündigung eingestellt 
werden. Irgendwelche Ansprüche des Kunden ergeben sich 
daraus nicht. 
3.12 01019 ist berechtigt, die Leistung nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen und insbesondere zum Schutz des 
Kunden zu sperren für den Fall, 
a) dass ein eindeutiger Verdacht des Missbrauchs des Anschlus-
ses besteht; 
b) des Vorliegens der Voraussetzungen der Ziff. 6.5.e; 
c) der Verletzung der Ziff. 4.; 
d) dass der Kunde 01019 keinen postzustellfähigen Wohnsitz 
mitteilt und die Rechnung mit dem Vermerk „unzustellbar, unbe-
kannt verzogen, etc.“ zurückkommt, bis zur Vermittlung einer 
neuen postzustellungsfähigen Anschrift, um die sich die Firma 
01019 durch Nachfrage bei dem zuständigen Einwohnermelde-
amt/Gewerbeamt bemüht. Es wird für die Ermittlung ein Betrag in 
Höhe von EUR 11  zzgl. gesetzlicher MwSt. erhoben, resultie-
rend aus dem entsprechenden Aufwand. Dem Kunden bleibt es 
vorbehalten, der 01019 geringere Kosten nachzuweisen. 
3.13 Eine Entsperrung von Anschlüssen kann immer nur zu den 
üblichen Geschäftszeiten erfolgen. 
4. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN 
4.1 Der Kunde schafft im Bereich seiner Betriebssphäre bzw. 
Wohnung alle Voraussetzungen, die zu einer ordnungsgemäßen 
Durchführung des Vertrages erforderlich sind. Die 01019 wird 
dem Kunden hierzu ihre Anforderung mitteilen. Der Kunde ist 
insbesondere verpflichtet, 
a) den Mitarbeitern bzw. Erfüllungsgehilfen von 01019 die für ihre 
Tätigkeiten notwendigen Informationen und Unterlagen zu ver-
schaffen; 
b) neue Anwendungen oder Veränderungen in bestehenden 
Anwendungen, die Auswirkungen auf die Leistungserbringung 
haben könnten, nur nach vorheriger Zustimmung von 01019 
einzuführen; 
c) die Inanspruchnahme der vereinbarten Leistungen nach Maß-
gabe der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu nut-
zen; 
d) ausschließlich solche Einrichtungen und Anwendungen mit 
dem Anschluss zu verbinden, die den einschlägigen Vorschriften, 
insbesondere den Vorschriften der RegTP gemäß Telekommuni-
kationsgesetz (TKG), entsprechen und in den öffentlichen Netzen 
der Bundesrepublik zulässig sind; 
e) im Rahmen des Zumutbaren alle Maßnahmen zu treffen, die 
eine Feststellung der Mängel und Schäden und ihrer Ursachen 
ermöglichen; 
f) den Anschluss nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere 
keine Anrufe zu tätigen, durch die Dritte bedroht oder belästigt 
werden; 
g) Änderungen der für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses 
benötigten persönlichen Daten 01019 unverzüglich anzuzeigen. 
4.2 Der Kunde im Closed-Call-by-Call-Verfahren verpflichtet sich, 
sich regelmäßig über die aktuellen Tarife zu informieren.  

5. WEITERGABE UND ABTRETUNG 
5.1 Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch 01019 auf 
Dritte übertragen. Der Kunde haftet für alle von ihm zu vertreten-
den Schäden, die aus der Nutzung des Telefonanschlusses 
durch Dritte entstehen. Entsprechendes gilt für die infolge der 
befugten oder unbefugten Nutzung durch Dritte entstandenen 
Entgelte. 
5.2 Ein Weiterverkauf von Leistungen, die die 01019 im Rahmen 
dieses Vertrages gegenüber dem Kunden erbringt, ist dem Kun-
den untersagt, es sei denn, die 01019 hat dem Weiterverkauf 
vorher ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung schuldet der Kunde der 01019 eine Vertrags-
strafe in Höhe des durch den Weiterverkauf der Leistungen der 
01019 erzielten Umsatzes sowie den Ersatz eines eventuell 
darüber hinausgehenden Schadens. Der Nachweis eines gerin-
geren Schadens bleibt dem Kunden vorbehalten. 
6. VERTRAGSDAUER / VERTRAGSBEENDIGUNG 
6.1 Im den Call-by-Call-Verfahren wird der Vertrag immer nur für 
die Dauer der jeweiligen Verbindung geschlossen. Im Pre-
Selection-Verfahren wird das Vertragsverhältnis, sofern nichts 
abweichendes vereinbart ist, mit einer Mindestlaufzeit von 12 
Monaten geschlossen. Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Leis-
tungsbereitstellung durch 01019 bzw. mit der Freischaltung zum 
vereinbarten Tarif. 
6.2 Sofern nicht anders vereinbart, sind die Preselectionverträge 
mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ablauf der Vertragslauf-
zeit zu kündigen, erfolgt eine Kündigung nicht oder nicht rechtzei-
tig, verlängert sich der Vertrag jeweils um weitere 12 Monate. Die 
Kündigung des Kunden muss schriftlich erfolgen. 
6.3 01019 ist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von zwei 
Wochen zum Monatsende zu kündigen, sofern innerhalb von 
zwei Monaten nach Aktivierung der Pre-Selection keine Inan-
spruchnahme der vereinbarten Leistung erfolgt. 
6.4 Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. 
6.5 01019 ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages u.a. berech-
tigt, wenn: 
a) der Kunde Dienstleistungen missbräuchlich in Anspruch 
nimmt, bei Benutzung gegen Strafvorschriften verstößt oder 
wenn ein entsprechender dringender Tatverdacht besteht; 
b) der Kunde seine Zahlungen nach entsprechender Ankündi-
gung einstellt; 
c) der Kunde bei seinen Gläubigern ein Schuldenmoratorium 
anstrebt; 
d) gegen den Kunden ein Verfahren zur Abgabe der eidesstattli-
chen Versicherung eingeleitet, über sein Vermögen ein Ver-
gleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet wird oder in den Ver-
mögensverhältnissen des Kunden eine sonstige wesentliche 
Verschlechterung eintritt, die befürchten lässt, dass dieser seinen 
Verpflichtungen zeitweise oder dauernd nicht nachkommen kann; 
e) der Kunde mit der Zahlung seiner fälligen Rechnungsbeträge 
in Höhe des gesetzlichen Rahmens in Verzug gerät; 
f) der Kunde trotz mehrmaliger berechtigter Zahlungsaufforde-
rungen nicht zahlt; 
g) der Kunde mit zwei aufeinander folgenden Rechnungsbeträ-
gen in Verzug gerät; 
h) der Kunde mit der Erfüllung seiner übrigen Pflichten und Ob-
liegenheiten in Verzug kommt oder diese schuldhaft verletzt. 
01019 kann Ersatz für den entstandenen Schaden, einschließlich 
Mehraufwendungen, verlangen. 
6.6 Beendet der Kunde das Vertragsverhältnis, bevor die Leitung 
auf 01019 (Pre-Selection) voreingestellt wurde, so hat er die 
Aufwendungen für bereits durchgeführte Arbeiten zu ersetzen. 
Gleiches gilt, wenn der Kunde die Leistungserbringung durch die 
01019  verhindert oder zu verhindern versucht oder 01019  den 
Vertrag aus wichtigem Grund, den der Kunde zu vertreten hat, 
kündigt.  Etwaige Schadensersatzansprüche von 01019 bleiben 
unberührt. 
7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
7.1 Der Kunde ist zur Zahlung der Rechnungsbeträge verpflich-
tet, wie sie sich aus den von 01019 veröffentlichten Tarifen in der 
jeweils gültigen Fassung im Einzelnen ergeben. Ist ein monatli-
cher Mindestumsatz vereinbart, schuldet der Kunde dessen  volle 
Vergütung auch für den Fall, dass er die Leistungen nicht oder 
nicht in der Höhe des vereinbarten Mindestumsatzes abgenom-
men hat. Abrechnungen erfolgen nach Übermittlung der Daten 
durch den Netzbetreiber. Die Mehrwertsteuer wird in der zum 



 

 

Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesetzlich festgelegten Höhe 
gesondert in Rechnung gestellt. 
7.2 Mit Erbringung der vertraglichen Leistung, spätestens mit 
Zugang der Rechnung, sind die Entgelte fällig.   
7.3 Der Abrechnungszeitraum beginnt mit dem Tage der Um-
schaltung. 
7.4 Die Berechnung und/oder der Einzug der angefallenen Ver-
bindungsentgelte erfolgt im Namen und auf Rechnung von 
01019, einer anderen Gesellschaft der freenet.de AG Gruppe 
(freenet.de AG, freenet Datenkommunikations GmbH, 01024 
Telefondienste GmbH) oder der Deutschen Telekom AG. 
7.5 Eventuelle Rückerstattungsansprüche des Kunden wegen 
zuviel gezahlter Beträge, Doppelzahlungen etc. werden dem 
Rechnungskonto des Kunden gutgeschrieben und mit der 
nächstfälligen Forderung verrechnet. 
7.6 Der Kunde hat die Rechnungen nach Erhalt zu überprüfen. 
Etwaige Einwendungen gegen die Rechnungen von 01019 sind 
innerhalb von 6 Wochen nach Zugang schriftlich geltend zu 
machen. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als 
Genehmigung. 01019 wird auf die Folgen einer Unterlassung in 
der Rechnung besonders hinweisen. 
7.7 Leistungen außerhalb des vertraglich vereinbarten Umfanges 
werden nach der jeweils gültigen Preisliste oder Vereinbarung 
berechnet. 
7.8 Die Dauer einer Verbindung wird auf ganze Sekunden aufge-
rundet. Der Preis einer Leistung wird netto grundsätzlich mit 4 
Nachkommastellen im Abrechnungssystem gehalten. Die Ab-
rechnung erfolgt mit der im Tarif festgelegten Taktung. Wenn 
nichts anderes vereinbart ist, gilt eine Minutentaktung. 
7.9 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass nach Beendigung 
des Vertrages von der 01019 noch erbrachte Dienstleistungen 
zum Standard Call-by-Call Tarif der 01019 abgerechnet werden. 
8. VERZUG / SPERRUNG 
8.1  Der Kunde kommt ohne Mahnung in Verzug, wenn er den 
Rechnungsbetrag nicht 14 Tage nach Rechnungsdatum zahlt.  
8.2 01019 ist berechtigt, die vertraglich versprochenen Leistun-
gen so lange einzustellen und trotzdem Erfüllung zu verlangen, 
bis der Kunde seine fälligen Verbindlichkeiten beglichen hat. 
Dieses betrifft insbesondere auch die Vergütung einer vereinbar-
ten Mindestabnahme. 
8.3 Befindet sich der Kunde in Verzug, werden - vorbehaltlich der 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens - 
Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszins 
der Europäischen Zentralbank berechnet. 01019 ist berechtigt, 
die durch Zahlungsverzug entstandenen Bearbeitungsgebüh-
ren/Mahngebühren zu berechnen. Dem Kunden bleibt es vorbe-
halten, einen geringeren Schaden nachzuweisen. 
8.4 Bei dem Angebot von allgemeinen Zugängen zu festen öf-
fentlichen Telekommunikationsnetzen gilt § 19 Telekommunikati-
ons-Kundenschutzverordnung (TKV). Demgemäss ist 01019 
berechtigt, den Anschluss bzw. den Zugang des Kunden im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ganz oder teilweise zu 
unterbinden (Sperre). 
8.5 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungs-
verzuges bleibt 01019 vorbehalten. 
9. AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT 
9.1 Gegen Forderungen von 01019 kann der Kunde nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufrechnen. 
9.2 Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehal-
tungsrechts oder Leistungsverweigerungsrechts nur wegen 
unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche 
zu. 
10. LEISTUNGSSTÖRUNGEN 
10.1 Die 01019 verpflichtet sich, Störungen des Netzbetriebes im 
Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten unver-
züglich zu beseitigen. 
10.2 Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Leistungs-
störungen sind auf den sich aus Ziffer 11 ergebenden Haftungs-
umfang begrenzt. 
11. HAFTUNG 
11.1 01019 haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie 
bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft sowie bei Schäden 
an Leben, Körper und Gesundheit gegenüber dem Kunden un-
begrenzt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet 01019 ausschließlich 
bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung ist 
bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten begrenzt auf 
die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden. Bei Vermö-
gensschäden haftet 01019 gemäß § 7 II TKV bis zu einem Betrag 

von EUR 12.500,--   je Nutzer. Gegenüber der Gesamtheit der 
Geschädigten je schadensverursachendes Ereignis ist die Haf-
tung von 01019 auf den Höchstbetrag von EUR 10.000.000,- 
begrenzt, soweit der Schaden nicht vorsätzlich herbeigeführt 
wurde. Übersteigt die Entschädigung, die mehreren aufgrund des 
selben Ereignisses zu leisten ist, die Höchstgrenze, so wird der 
Schadensersatz in dem  Verhältnis gekürzt, in dem die Summe 
aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. 
11.2 Für schadenverursachende Ereignisse, die auf Übertra-
gungswegen der Netzbetreiber eingetreten sind, haftet 01019 
dem Kunden nur in dem selben Umfang, wie die Betreiber der 
Netze ihrerseits gegenüber 01019 haften. 
11.3 Darüber hinaus ist die Haftung ausgeschlossen. 
12. DATENSCHUTZ / FERNMELDEGEHEIMNIS 
12.1 01019 darf die im Auftrag enthaltenen personenbezogenen 
Daten des Kunden (Bestandskunden) gemäß dem Telekommu-
nikationsgesetz und des Bundesdatenschutzgesetzes erheben, 
verarbeiten und nutzen, soweit die Daten erforderlich sind, um 
das Vertragsverhältnis einschließlich dessen inhaltlicher Ausges-
taltung zu begründen oder zu ändern. Außerdem darf 01019 
folgende personenbezogene Daten zur Bereitstellung von Tele-
kommunikationsdienstleistungen (Verbindungsdaten) erheben, 
verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Ermittlung des Entgelts 
und zur Abrechnung mit dem Kunden erforderlich ist: 
a) die Nummer oder Kennung des anrufenden und des angerufe-
nen Anschlusses oder der Einrichtung; 
b) den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung nach 
Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgelte davon abhängen, die 
übermittelten Datenmengen; 
c) die vom Kunden in Anspruch genommene Telekommunikati-
onsleistung; 
d) die Endpunkte von festgeschalteten Verbindungen sowie 
deren Beginn und Ende nach Datum und Uhrzeit; 
e) sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sowie zur 
Entgeltabrechnung notwendige Verbindungsdaten. 
12.2 Die vorstehenden unter a) bis e) genannten Verbindungsda-
ten werden nach Wahl des Kunden 
a) nach Versendung der Entgeltrechnung  6 Monate vollständig 
oder gekürzt gespeichert, 
b) nach Versendung der Entgeltrechnung gelöscht.  
Hat der Kunde weder a) noch b) gewählt, werden die Verbin-
dungsdaten ungekürzt zu Beweiszwecken für die Richtigkeit der 
berechneten Entgelte nach Versand der Entgeltrechnung bis zu 6 
Monate  gespeichert. 
12.3 Sind die Verbindungsdaten auf ausdrückliches Verlangen 
seitens des Kunden gelöscht, ist 01019 von der Pflicht der Vorla-
ge dieser Daten zum Beweis der Richtigkeit der Entgeltrechnung 
frei (§ 16 Abs. 2 TKV Telekommunikations-
Kundenschutzverordnung). 
12.4 Bei Verwendung eines Einzelverbindungsnachweises hat 
der Kunde alle jetzigen und zukünftigen Nutzer des betreffenden 
Anschlusses hierüber zu informieren und bei geschäftlicher 
Nutzung alle jetzigen und künftigen Mitarbeiter hierüber unver-
züglich zu informieren und etwa bestehende Mitarbeitervertre-
tungen (Betriebsrat/Personalrat) entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften zu beteiligen. 
12.5 Der Kunde willigt darin ein, dass 01019 seine personenbe-
zogenen Daten an Dritte, deren sich 01019 zur Erfüllung seiner 
vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden bedient, 
übermittelt, soweit dies zur Durchführung des Vertragsverhältnis-
ses mit dem Nutzer erforderlich ist.  Das Widerrufsrecht des 
Kunden nach 12.7 bleibt von dieser Regelung unberührt. Soweit 
dieser Widerruf 01019 die Vertragserfüllung unmöglich macht, 
hat 01019 ein Kündigungsrecht. 
12.6 Der Kunde willigt darin ein, dass 01019 seine Bestandsda-
ten zur Beratung des Kunden, zur Marktforschung und zur Wer-
bung verarbeiten und nutzen darf, soweit dies für diese Zwecke 
erforderlich ist. Ferner willigt der Kunde in die Verarbeitung und 
Nutzung seiner Verbindungsdaten zur bedarfsgerechten Gestal-
tung der Telekommunikationsdienste ein. Die Daten des Angeru-
fenen werden dabei unverzüglich anonymisiert.  
12.7 Der Kunde kann seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. 
13. SCHUFA-KLAUSEL / WIRTSCHAFTSAUSKUNFTEI-
EN 
Der Kunde willigt ein, dass 01019, die für den Wohnsitz des 
Kunden zuständigen SCHUFA-Gesellschaft (Schutzgemeinschaft 
für allgemeine Kreditsicherung) oder die weiteren Wirtschafts-
auskunfteien Bürgel, Verband der Vereine Creditreform und 



 

 

Creditreform Experian GmbH über die Beantragung, die Aufnah-
me und Beendigung dieses Kommunikationsvertrages informiert 
und Auskünfte über den Kunden von der SCHUFA und o.g. 
Auskunfteien erhält. Des weiteren willigt der Kunde ein, dass 
01019 zum Zwecke der Bonitätsprüfung Auskünfte über perso-
nenbezogene Daten von anderen Unternehmen des Konzerns 
einholt, verarbeitet und weiter gibt. Unabhängig davon wird 
01019 den o.g. Wirtschaftsauskunfteien auch Daten aufgrund 
nicht vertragsgemäßer Abwicklung (z.B. Kündigung wegen Zah-
lungsverzugs, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener 
Forderung, sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) dieses 
Vertrages melden. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundes-
datenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der 01019, eines Vertragspartners der o.g. 
Wirtschaftsauskunfteien oder der Allgemeinheit erforderlich ist 
und dadurch schutzwürdige Belange des Kunden nicht beein-
trächtigt werden. 
Die o.g. Wirtschaftsauskunfteien speichern die Daten, um den ihr 
angeschlossenen Kreditinstituten, Kreditkartenunternehmen, 
Leasinggesellschaften, Einzelhandelsunternehmen einschließlich 
des Versandhandels und sonstiger Unternehmen, die gewerbs-
mäßig Geld- oder Warenkredite an Konsumenten geben bzw. 
Kommunikationsdienste anbieten, Informationen zur Beurteilung 
der Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. An Unter-
nehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und der o.g. 
Wirtschaftsauskunfteien angeschlossen sind, können zum Zweck 
der Schuldnerermittlung Adressdaten übermittelt werden. Die o.g. 
Wirtschaftsauskunfteien stellen die Daten ihren Vertragspartnern 
nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der 
Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die o.g. Wirtschaftsaus-
kunfteien übermitteln nur objektive Daten ohne Angabe des 
Kreditgebers; subjektive Werturteile, persönliche Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse sind in o.g. Wirtschaftsauskunfteien-
Auskünften nicht enthalten. 

Der Kunde kann Auskunft bei den o.g. Wirtschaftsauskunfteien 
über seine betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Die je-
weils zuständigen Geschäftsstellen sind bei der 01019 Telefon-
dienste GmbH zu erfragen, oder aber dem bei Vertragsschluss 
ausgehändigten Merkblatt für Datenschutz zu entnehmen. Der 
Kunde willigt ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die 
vorgenannten Wirtschaftsauskunfteien die Daten an die dann 
zuständigen o.g. Wirtschaftsauskunfteien übermitteln. 
14. ERFÜLLUNGSORT 
Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden ist der Firmensitz 
der Firma 01019 GmbH. 
15. GERICHTSSTAND 
15.1 Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist 
oder keinen Sitz im Inland hat, ist der Sitz von 01019 Gerichts-
stand. 01019 steht es offen, Ansprüche bei den Gerichten des 
allgemeinen Gerichtsstandes des Kunden geltend zu machen. 
Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt hiervon unbe-
rührt. 
15.2  Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen 01019 und 
dem Kunden gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehung 
inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
16. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die 
Vereinbarung im Übrigen nicht davon berührt. An Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Klausel soll nach dem 
Willen der Parteien, einem dem wirtschaftlichen und haftungs-
rechtlichen Zweck des Vertrages zulässige und rechtmäßige 
Klausel treten. 
 

 

Stand: 05.02.2005 


